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Gemeinde Kirchzarten 
 

BESCHLUSSVORLAGE 
 

Vorlage Nr.: 2022/094  

Fachbereich 5 / Aktenzeichen 621.468 6. September 2022 

 
Sitzung beider Ausschüsse am 13.09.2022 - nicht öffentlich - 
Gemeinderat am 22.09.2022 - öffentlich - 
 

Tagesordnungspunkt  

Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans und "Gewerbegebiet Fischerrain III" und 
die punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinsame Ausschuss empfiehlt / der Gemeinderat beschließt: 
 

1. die Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet Fischerrain III“ mit 
örtlichen Bauvorschriften nach § 2 Abs. 1 BauGB im zweistufigen Regel-
verfahren  
und 

2. die punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans für den Geltungsbereich 
des Bebauungsplans. 

 
 

 
 



Sachverhalt: 
 
In der Gemeinde Kirchzarten soll aufgrund der anhaltenden und dringenden 
Nachfrage an Gewerbegrundstücken die bestehenden Gewerbegebiete Fischerrain 
und Fischerrain II im südlichen und westlichen Bereich erweitert werden. 
Die Bebauungsplangebiete „Gewerbegebiet Fischerrain“ und „Gewerbegebiet 
Fischerrain II“ sind bereits nahezu vollständig aufgesiedelt. 
 
Für eine geordnete städtebauliche Entwicklung sind die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes mit den örtlichen Bauvorschriften und parallel dazu eine punktuelle 
Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. In dessen Rahmen sind die 
öffentlichen und privaten Interessen gerecht gegeneinander abzuwägen. 
 
Konkret sollen mit der Aufstellung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Fischerrain 
III“ folgende Ziele verfolgt werden: 
 

 Weiterentwicklung eines attraktiven Gewerbegebietes und damit Schaffung 
von Erweiterungsmöglichkeiten insbesondere für bereits ortsansässige Firmen 
und Betriebe. 

 Sicherung einer geordneten, städtebaulichen Entwicklung 

 Festsetzung von gestalterischen Leitlinien für eine ortsbildgerechte 
Neubebauung 

 Sicherung einer angemessenen Durchgrünung des Gebietes und Festsetzung 
von Ausgleichsmaßnahmen zur Kompensation der unvermeidlichen Eingriffe 
in Natur und Landschaft 

 
Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wird gemäß § 3 und § 4 BauGB ein 
zweistufiges Beteiligungsverfahren durchgeführt. Parallel zum Bebauungsplan wird 
ein Umweltbericht erarbeitet, der Bestandteil der Begründung zum Bebauungsplan 
wird.  
 
Der Bereich „Gewerbegebiet Fischerrain III“ liegt (nach Umgemarkung) vollständig 
auf der Gemarkung Kirchzarten und weist eine Fläche von 3,77 ha auf.  
Der Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes ist im Abgrenzungsplan im 
Anhang dargestellt.  
 
 
1. Finanzielle Auswirkungen  
Die Gemeinde trägt die anfallenden Planungskosten für Erstellung des 
Bebauungsplans und der punktuellen ‚Änderung des Flächennutzungsplans. Die 
Mittel sind im Haushaltsjahr 2022 vorgesehen und für das Haushaltsjahr 2023 
fortgeschrieben. 
 
2. Klimatische Auswirkungen  
 
 
3. Inklusive Auswirkungen 
 
 
Anlagen: 
Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes 
 
 
 


	Datum
	OStatus
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

